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25/21 - Kreis Coesfeld

Öffentliche	 Bekanntmachung	 des	 Kreises	 Coesfeld	 –	
Gesundheitsamt	–	über	die	Allgemeinverfügung	zur	Er-
leichterung im Einzelhandel und weiteren Bereichen

Gemäß § 16 Abs. 3 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfi-
zierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO 
NRW) vom 05.03.2021, § 28 Abs. 1, § 28a Abs. 1, 3 bis 6 
des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infekti-
onskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – 
IfSG) vom 20.07.2020 (BGBl. I S. 1045), § 3 Abs. 2 Nr. 1 des 
Gesetzes zur Regelung besonderer Handlungsbefugnisse 
im Rahmen einer epidemischen Lage von nationaler oder 
landesweiter Tragweite und zur Festlegung der Zuständig-
keiten nach dem Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- 
und Befugnisgesetz – IfSBG-NRW) vom 14.04.2020 (GV. 
NRW. S. 218b) sowie §§ 35 Satz 2, 36 Abs. 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV. NRW S. 602) - jeweils 
in der z.Zt. gültigen Fassung – erlässt der Kreis Coesfeld im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales folgende 

Allgemeinverfügung	

1.  Abweichend von § 8 Abs. 4 Satz 1 CoronaSchVO ist auf 
dem Gebiet des Kreises Coesfeld für den Betrieb von 
Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, 
Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen we-
der eine vorherige Terminbuchung noch die Sicherstel-
lung der einfachen Rückverfolgbarkeit nach § 4a Abs. 1 
der CoronaSchVO erforderlich. 

2.  Abweichend von § 10 Abs. 3 Satz 1 CoronaSchVO ist 
auf dem Gebiet des Kreises Coesfeld für den Betrieb von 
Zoologischen Gärten und Tierparks weder eine vorherige 
Terminbuchung noch die Sicherstellung der einfachen 
Rückverfolgbarkeit nach § 4a Abs. 1 der CoronaSchVO 
erforderlich. 

3.  Für das Gebiet des Kreises Coesfeld findet § 11 Abs. 3 
Satz 2 CoronaSchVO keine Anwendung; weder eine 
vorherige Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeit-
raum noch die Sicherstellung einfacher Rückverfolgbar-
keit nach § 4a Abs. 1 ist daher erforderlich. 

4.  Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt 
des jederzeitigen Widerrufs gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 3 
VwVfG NRW. 
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5.  Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 
und Absatz 4 Satz 4 VwVfG NRW öffentlich bekannt ge-
macht und gilt am auf die Bekanntmachung folgenden 
Tag als bekannt gegeben. Sie tritt damit am 11.03.2021 
um 0.00 Uhr in Kraft. Diese Allgemeinverfügung tritt mit 
Ablauf des 28. März 2021 außer Kraft. 

6.  Diese Allgemeinverfügung ist aufgrund von § 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 
19.03.1991 (BGBl. I S. 686) i.V.m. §§ 28 Abs. 3, 16 
Abs. 8 IfSG jeweils in der z.Zt. gültigen Fassung sofort 
vollziehbar. Anfechtungsklagen haben keine aufschie-
bende Wirkung.

Begründung:
Gemäß § 16 Abs. 3 CoronaSchVO kann der Kreis, in dem 
die 7-Tages-Inzidenz nach den täglichen Veröffentlichungen 
des Landeszentrums Gesundheit nachhaltig und signifikant 
unter dem Wert von 50 liegt, im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales abstimmen, 
inwieweit Reduzierungen der in dieser Verordnung festge-
legten Schutzmaßnahmen erfolgen können. 
Nach den vom Landeszentrum für Gesundheit veröffentlich-
ten Zahlen ist der Inzidenzwert im Kreis Coesfeld dauerhaft 
niedrig. Seit dem 09.02.2021 liegt er nahezu durchgängig 
unter einer Inzidenz von 35. In den letzten Tagen haben sich 
die Werte wie folgt dargestellt: am 04.03.2021 lag die Inzi-
denz bei 23,6 am 05.03.2021 bei 22,7 und am 06.03.2021 
bei 19,5. Auch aktuell bewegt sich der Inzidenzwert auf im 
Landesvergleich weiterhin niedrigen Niveau (07.03.2021: 
27,2, 08.03.2021: 27,7).
 
Zu	Ziffern	1	bis	3:	
Wie oben dargestellt zeigt sich das Infektionsgeschehen im 
Kreis Coesfeld seit längerer Zeit als stabil. Auch im lokalen 
Bereich der Städte und Gemeinden des Kreises Coesfeld 
sind eindeutige „Hot-Spots“ bzw. Infektionstreiber nicht zu 
erkennen, so dass einer vorsichtigen Öffnung bestimmter 
Bereiche keine zwingenden Gründe entgegenstehen. 

Vor diesem Hintergrund erscheint eine Reduzierung der 
Schutzmaßnahmen dahingehend, dass in sämtlichen Ver-
kaufsstellen des Einzelhandels und Einrichtungen zum 
Vertrieb von Reiseleistungen sowie für den Betrieb von Mu-
seen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, 
Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen sowie Zoolo-
gischen Gärten und Tierparks weder eine vorherige Termin-
buchung noch die Sicherstellung der einfachen Rückverfolg-
barkeit gefordert wird, angemessen. Dies erleichtert sowohl 
den Käuferinnen und Käufern als auch dem Einzelhandel 
die Abläufe beim Einkaufen bzw. sowohl den Besucherinnen 
und Besuchern der genannten Einrichtungen als auch den 
Einrichtungen selbst die Abläufe. 

Die Pflicht, ein Terminbuchungssystem in den Verkaufs-
stellen des Einzelhandels und Einrichtungen zum Vertrieb 
von Reiseleistungen sowie den genannten Einrichtungen 
vorzuhalten und die einfache Rückverfolgbarkeit sicherzu-
stellen, belastet die Genannten in einem Maß, das durch die 
derzeitigen Inzidenzzahlen und ihre Entwicklung im Kreis 
Coesfeld nicht gerechtfertigt ist. Auch wenn diese Systeme 
unter Umständen kostengünstig einzurichten sind, binden 
sie dennoch erheblich Personalkapazitäten. Angesichts 
der wirtschaftlichen Situation nach dem langen Lock-down 
erscheint eine weitere Belastung des Einzelhandels, der 
Einrichtungen zum Vertrieb von Reiseleistungen sowie den 
genannten Einrichtungen vor dem Hintergrund der aktuellen 
Inzidenzwerte im Kreis Coesfeld derzeit nicht angemessen. 
Die Gefahr eines unkontrollierten Zulaufs wird durch die 
weiterhin bestehenden Zugangsbeschränkungen sowie Hy-
gienekonzepte und deren Kontrolle reduziert. Neben bereits 
bestehenden Hygienekonzepten wird in Abstimmung mit 
den örtlichen Ordnungsbehörden eine engmaschige Kon-

trolle der Lockerungen erfolgen. Dies beinhaltet auch die 
Option zur Ausweitung der Maskenpflicht. 

Es ist auch nicht zu erwarten, dass es nur wegen der nicht 
mehr bestehenden Terminbuchungs- und Rückverfolgungs-
verpflichtungen zu einer verstärkten Anreise von Kundinnen 
und Kunden bzw. Besucherinnen und Besucher aus ande-
ren Regionen kommt. Insbesondere der Blick in die angren-
zenden Gebietskörperschaften (Stadt Münster, Kreise Bor-
ken, Recklinghausen und Steinfurt) verdeutlicht, dass auch 
dort Inzidenzen vorliegen, die – teils erheblich – unter einer 
Marke von 70 liegen.

Zu	Ziffer	4:	
Der Vorbehalt des Widerrufs ist erforderlich, um insbeson-
dere bei Änderung der Gefährdungslage und der Inzidenz-
Werte die Schutzmaßnahmen entsprechend anpassen zu 
können. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann vor dem Verwal-
tungsgericht Münster (Piusallee 38, 48147 Münster oder 
Postfach 8048, 48043 Münster) innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift der Ur-
kundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstel-
le Klage erhoben werden. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments nach Maßgabe des § 55a Verwaltungsgerichts-
ordnung –VwGO– und der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 
24.11.2017 (BGBl. I S. 3803) eingereicht werden. 

Hinweis: 
Beim Verwaltungsgericht Münster kann gemäß § 80 Abs. 5 
VwGO die Anordnung der aufschiebenden Wirkung bean-
tragt werden.

Coesfeld, 10.03.2021

Kreis Coesfeld 
Der Landrat
gez. Dr. Christian Schulze Pellengahr

26/21 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung	gem.	§	5	Abs.	2	des	Gesetzes	über	die	
Umweltverträglichkeitsprüfung	 –	 UVPG	 –	 für	 die	 Her-
stellung	der	Durchgängigkeit	 der	Stever	 am	Recheder	
Kulturstau an der Stadtgrenze zu Selm und Lüdinghausen

Der Wasser- und Bodenverband Stever Lüdinghausen be-
absichtigt die Durchgängigkeit der Stever am Recheder 
Kulturstau an der Stadtgrenze zu Selm und Lüdinghausen 
herzustellen.

Dazu soll unter Erhalt der Stauanlage ein Umflutgerinne für 
den Fischaufstieg gebaut werden. Das Umflutgerinne soll 
mit 600 m Länge, 2 m Sohlbreite und mit 0,25 % Längsgefäl-
le angelegt werden. Außerdem werden 13 kleine Schwellen 
mit sehr breiten Öffnungen in das Umflutgerinne eingebaut.
Die Maßnahme soll Fischen und dem Makrozoobenthos den 
Auf- und Abstieg vom Unter- ins Oberwasser ermöglichen.

Es handelt sich bei der geplanten Maßnahme um einen 
Gewässerausbau. Hierfür ist gem. § 68 Abs. 2 WHG eine 
Genehmigung erforderlich. Gem. § 5 Abs. 1 UVPG ist zu 
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prüfen, ob für dieses Vorhaben eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchgeführt werden muss.

Im Rahmen eines solchen Verfahrens (Screening) wurde 
festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist, da erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen offensichtlich ausgeschlossen werden können.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht 
selbstständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 UVPG).

Coesfeld, den 02.03.2021

Kreis Coesfeld
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Meyer

27/21 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Claudiu-Daniel	Vasile

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 11.02.2021, Ak-
tenzeichen 36-45821-be, ist zuzustellen an Herrn Claudiu-
Daniel Vasile, zuletzt wohnhaft in Lange Str. 105, 44579 
Castrop-Rauxel.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 
Mit Anordnung vom 11.02.2021 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Berghaus 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 08.03.2021 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Berghaus

28/21 - Stadt Dülmen

Bekanntmachung	des	Beschlusses	der	Stadtverordne-
tenversammlung	 der	 Stadt	 Dülmen	 über	 die	 Feststel-
lung	der	Gültigkeit	der	Kommunalwahlen	vom	13.	Sep-
tember 2020

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 17. Dezember 2020 nach entsprechender 

Vorprüfung durch den Wahlprüfungsausschuss gemäß § 40 
Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. 
NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. Mai 2020 (GV.NRW. 
S. 312d), einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 

„Die Wahl des Bürgermeisters der Stadt Dülmen am 
13.09.2020 wird gemäß § 46b i.V.m. § 40 Kommunalwahl-
gesetz für gültig erklärt.“

und 

„Die Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dül-
men am 13.09.2020 wird gemäß § 40 Kommunalwahlgesetz 
für gültig erklärt.“

Diese Beschlüsse werden hiermit gemäß § 65 der Kom-
munalwahlordnung (KWahlO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. August 1993 (GV.NRW. S. 592, 
ber. S. 967), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 5. Mai 2020 (GV. NRW. S. 312d), öffentlich bekannt ge-
macht.

Gemäß § 41 Abs. 1 KWahlG NRW kann gegen diese Be-
schlüsse nach § 40 Absatz 1 KWahlG NRW binnen eines 
Monats nach dieser Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Münster, 
Piusallee 38, 48147 Münster, einzureichen. Die Klage steht 
auch der Aufsichtsbehörde zu. Ein Vorverfahren nach dem 
8. Abschnitt der Verwaltungsgerichtsordnung findet nicht 
statt.

Dülmen, 24.02.2021

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp

29/21 - Stadt Dülmen

Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Dülmen 
vom	05.03.2021

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.  S. 666), zu-
letzt geändert), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 14.04.2020 (GV. NRW. 2020, S. 218 b, ber. 304 a), in 
der jeweils geltenden Fassung; 

des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 
(BGBl. I 2012, S. 212 ff.), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie 
der Europäischen Union vom 23.10.2020 (BGBl. I 2020, 
S. 2232 ff.), in der jeweils geltenden Fassung; 

des § 7 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) vom 
18.04.2017 (BGBl. I 2017, S. 896 ff.), zuletzt geändert durch 
Art. 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Abfallrahmen-
richtlinie der Europäischen Union vom 23.10.2020 (BGBl. I 
2020, S. 2232 ff.), in der jeweils geltenden Fassung; 

des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 
20.10.2015 (BGBl. I 2015, S. 1739 ff.), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Batte-
riegesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. I 2020, S. 2280 ff.), in 
der jeweils geltenden Fassung; 
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des Batteriegesetzes (BattG) vom 25.06.2009 (BGBl. I 2009, 
S. 1582, zuletzt geändert Art.1 des Ersten Gesetzes zur Än-
derung des Batteriegesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. I 2020, 
S. 2280 ff.), in der jeweils geltenden Fassung; 

des Verpackungsgesetzes (VerpackG - Art. 1 des Gesetzes 
zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennthaltung 
von wertstoffhaltigen Abfällen vom 05.07.2017 – BGBl. 
I 2017, S. 2234 ff.), zuletzt geändert durch Art. 3 des Ge-
setzes zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der Euro-
päischen Union vom 23.10.2020 (BGBl. I 2020, S. 2232 ff.),

der §§ 5, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LAbfG NRW) vom 21. Juni 1988, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 07.04.2017 (GV NRW 2017, S. 442 ff.), in 
der jeweils geltenden Fassung;

des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 
19.02.1987 (OWiG- BGBl. I 1987, S. 602), zuletzt geändert 
durch Art. 185 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I 
2020, S. 1328) in der jeweils gültigen Fassung, in der jeweils 
geltenden Fassung; 

hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen in 
ihrer Sitzung vom 04.03.2021 folgende Satzung beschlos-
sen: 

§ 1
Aufgaben	und	Ziele

(1) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet 
nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung als öf-
fentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird 
als „kommunale Abfallentsorgungseinrichtung“ bezeich-
net und bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.

(2) Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaft-
liche Aufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen sind:

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Ge-
meindegebiet anfallen.

2. Information und Beratung über die Möglichkeiten 
der Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwen-
dung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (§ 46 
KrWG)

3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Stra-
ßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Ge-
gebenheiten erforderlich ist.

4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablage-
rungen von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken im Gemeindegebiet.

(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Ver-
brennung und Deponierung der Abfälle wird vom Kreis 
nach einer von ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung 
wahrgenommen. 

(4) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach 
den Absätzen 1 und 2 Dritter bedienen (§ 22 KrWG).

(5) Die Stadt wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, 
die auf Grundstücken oder in öffentlichen Einrichtungen 
der Stadt durchgeführt werden, die Maßgaben des § 2 
LAbfG NRW beachtet und insbesondere vorrangig Ge-
brauchsgüter verwendet werden, die sich durch Wieder-
verwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen. 

§ 2
Abfallentsorgungsleistungen der Stadt

(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt umfasst 
das Einsammeln und Befördern der Abfälle zu den Ab-

fallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen 
des Kreises, wo sie sortiert, der Vorbereitung zur Wie-
derverwendung, der Verwertung oder der Beseitigung 
zugeführt werden. Wiederverwertbare Abfälle werden 
getrennt eingesammelt und befördert, damit sie einer 
Verwertung zugeführt werden können. Bei den einge-
sammelten Abfällen handelt es sich insbesondere um 
Siedlungsabfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 a KrWG.

(2) Im Einzelnen erbringt die Stadt gegenüber den Benut-
zern der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung fol-
gende Abfallentsorgungsleistungen: 

1. Einsammeln und Befördern von Restmüll.

2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen (§ 20 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG). Unter Bioabfällen sind 
hierbei alle im Abfall enthaltenen biologisch abbau-
baren, pflanzlichen Abfallanteile zu verstehen wie 
z. B. Speisereste, Zimmer- und Gartenpflanzen, 
Sträucher, Strauch- und Baumastschnitt, Rasen-
schnitt und sonstige Gartenabfälle (§ 3 Abs. 7 KrWG). 

3. Einsammlung und Beförderung von Kunststoffabfäl-
len, soweit es sich nicht um Einweg-Verpackungen 
im Sinne des § 3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 KrWG);

4. Einsammlung und Beförderung von Metallabfällen, 
soweit es sich nicht um Einweg-Verpackungen im 
Sinne des § 3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 KrWG);  

5. Einsammeln und Befördern von Altpapier (§ 20 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG), hierzu gehört Altpapier, 
welches keine Einweg-Verpackung (§ 3 Abs. 1 Ver-
packG) aus Papier/Pappe/Karton darstellt, wie z. B.  
Zeitungen, Zeitschriften und Schreibpapier; Einweg-
Verkaufsverpackungen aus Pappe/Papier/Karton 
werden ebenfalls erfasst, sind aber dem privatwirt-
schaftlichen Dualen System auf der Grundlage der 
§§ 13 ff. VerpackG zugeordnet (§ 2 Abs. 3 dieser Sat-
zung).  

6. Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfäl-
len (Sperrmüll, § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 KrWG).

7. Einsammlung und Beförderung von Glasabfällen, so-
weit es sich nicht um Einweg-Verpackungen im Sinne 
des § 3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 
KrWG und § 2 Abs. 3 dieser Satzung);

8. Einsammlung und Beförderung von Alttextilien (§ 20 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 KrWG);

9. Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfäl-
len (Sperrmüll; § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 KrWG);

10. Einsammlung und Beförderung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten nach dem Elektro- und Elek-
tronikgerätegesetz (ElektroG) und § 16 Abs. 2 dieser 
Satzung 13);

11. Einsammlung und Beförderung von Altbatterien ge-
mäß § 13 Batteriengesetz (BattG)

12. Einsammeln und Befördern von gefährlichen Abfäl-
len mit Schadstoffmobilen (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 
KrWG).

13. Information und Beratung über die Vermeidung, Ver-
wertung und Entsorgung von Abfällen.
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14. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßen-
papierkörben.

15. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablage-
rungen.

16. Betrieb eines Wertstoffhofes.

 Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt gem. 
§ 9 und 9a KrWG durch eine grundstücksbezogene 
Abfallentsorgung mit Abfallgefäßen (Restmüllgefäß, 
Bioabfallgefäß, Papierabfallgefäß), durch grundstücks-
bezogene Sammlungen im Holsystem (Strauch- und 
Grünschnittsammlungen, Entsorgung von Sperrmüll, 
Entsorgung von sperrigen Elektro- und Elektronik-Altge-
räten nach dem ElektroG auf  Bestellung, Altmetall und 
Altholz) sowie durch eine getrennte Einsammlung von 
Abfällen außerhalb der regelmäßigen grundstücksbezo-
genen Abfallentsorgung (Betrieb eines Wertstoffhofes, 
sporadische Aufstellung von Grünabfallcontainern, Er-
fassung von schadstoffhaltigen Abfällen über das Schad-
stoffmobil). Die näheren Einzelheiten sind in den §§ 4, 
10 – 16 dieser Satzung geregelt.  

(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Ein-
weg-Verpackungen aus Glas, Papier/Pappe/Karton, 
Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen des rein 
privatwirtschaftlichen Dualen Systems zur Einsammlung, 
Sortierung und Verwertung von gebrauchten Einweg-
Verpackungen auf der Grundlage der §§ 13 ff. des Ver-
packungsgesetzes (VerpackG). Dieses privatwirtschaft-
liche Duale System ist kein Bestandteil der öffentlichen 
Abfallentsorgungseinrichtung der Gemeinde. Es werden 
im Rahmen dieser Satzung und unter Berücksichtigung 
der Abstimmungsvereinbarung mit den privaten System-
betreibern gemäß § 22 VerpackG lediglich flankierende 
Regelungen dahin getroffen, welche Abfälle (Einwegver-
packungen) in die Erfassungsbehältnisse (gelbe Tonne, 
Altglascontainer) des privatwirtschaftlichen Systems ein-
geworfen werden können. Die Erfassung von Einweg-
Verpackungen aus Papier/Pappe/Karton erfolgt gemein-
sam über die öffentlich-rechtliche Altpapiererfassung 
der Stadt für Druckerzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften 
(Altpapiertonne, Abgabemöglichkeit am Wertstoffhof).

§ 3
Ausgeschlossene Abfälle

(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt sind ge-
mäß § 20 Abs. 3 KrWG folgende Abfälle mit Zustimmung 
der zuständigen Behörde ausgeschlossen:

1.  Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes (z. B. Ver-
packG) oder einer Rechtsverordnung nach § 25 
KrWG einer Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen 
entsprechende Rücknahmevorrichtungen tatsächlich 
zur Verfügung stehen und bei denen die Stadt nicht 
durch Erfassung als ihr übertragene Aufgabe bei der 
Rücknahme mitwirkt (§ 20 Abs. 3 Satz 1 KrWG). 

2.  Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbe-
reichen als privaten Haushaltungen, insbesondere 
aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese 
nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den 
in Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesam-
melt, befördert oder beseitigt werden können oder 
die Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung 
im Einklang mit den Abfallwirtschaftsplänen des Lan-
des durch einen anderen öffentlich rechtlichen Ent-
sorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist (§ 20 
Abs. 3 Satz 2 KrWG). Hierbei handelt es sich um alle 
in der als Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten 
Liste (Positivkatalog) nicht aufgeführten Abfälle; die 
Liste ist Bestandteil dieser Satzung. 

(2) Die Stadt kann den Ausschluss von der Entsorgung mit 
Zustimmung der zuständigen Behörde widerrufen, wenn 
die Voraussetzungen für den Ausschluss nicht mehr vor-
liegen (§ 20 Abs. 3 Satz 3 KrWG).

(3) Vom Einsammeln und Befördern sind Abfälle aus ande-
ren Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen aus-
geschlossen, soweit Dritten (§ 22 KrWG) Pflichten zur 
Entsorgung von Abfällen übertragen worden sind. 

§	4
Sammeln	von	gefährlichen	Abfällen	

(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer be-
sonderen Schadstoffbelastung zur Wahrung des Wohls 
der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen 
(gefährliche Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 5 KrWG i. V. m. § 48 
KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung) werden 
an mobilen Sammelfahrzeugen (Schadstoffmobil) ange-
nommen. Dies gilt auch für Kleinmengen vergleichbarer 
Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, so-
weit sie mit den in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt 
werden können (§ 5 Abs. 3 LAfG NRW). Gefährliche 
Abfälle sind gemäß § 9a KrWG vom Abfallerzeuger (§ 3 
Abs. 8 KrWG) bzw. Abfallbesitzer (§ 3 Abs. 9 KrWG) von 
anderen Abfällen getrennt zu halten und der Stadt zu 
überlassen.   

(2) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG i. V. m. 
§ 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung 
dürfen nur zu den in der Stadt bekannt gegebenen Ter-
minen an den Sammelfahrzeugen angeliefert werden. 
Die Standorte der Sammelfahrzeuge werden von der 
Stadt bekannt gegeben.

§ 5
Anschluss-	und	Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden 
Grundstücks ist im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Sat-
zung berechtigt, von der Stadt den Anschluss seines 
Grundstückes an die kommunale Abfallentsorgungsein-
richtung zu verlangen (Anschlussrecht). 

(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesit-
zer im Gebiet der Stadt haben im Rahmen der §§ 2 bis 
4 dieser Satzung das Recht, die auf ihren Grundstücken 
oder sonst bei ihnen anfallenden Abfälle der kommu-
nalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Be-
nutzungsrecht). 

§ 6
Anschluss-	und	Benutzungszwang	

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden 
Grundstückes ist verpflichtet, sein Grundstück an die 
kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschlie-
ßen, wenn das Grundstück von privaten Haushaltungen 
zu Wohnzwecken genutzt wird (Anschlusszwang). Der 
Eigentümer eines Grundstückes als Anschlusspflichti-
ger und jeder andere Abfallbesitzer (z. B. Mieter, Päch-
ter) auf einem an die kommunale Abfallentsorgung an-
geschlossenen Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen 
der §§ 2 bis 4 die auf seinem Grundstück oder sonst bei 
ihm anfallende Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur 
Verwertung aus privaten Haushaltungen der kommu-
nalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Be-
nutzungszwang). Abfälle aus privaten Haushaltungen 
sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG i. V. m. § 2 Nr. 2 
GewAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen 
der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in 
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Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Ge-
bäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallstel-
len wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten 
Wohnens.

(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger/Ab-
fallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu Wohnzwe-
cken, sondern anderweitig z. B. gewerblich/industriell 
genutzt werden, haben gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 KrWG 
gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit 
auf diesen Grundstücken Abfälle zur Beseitigung im 
Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz KrWG anfal-
len. Sie haben nach § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung 
für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 
GewAbfV eine Pflicht-Restmülltonne zu benutzen. Ge-
werbliche Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 1 GewAbfV 
Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Abfall-
verzeichnis-Verordnung aufgeführt sind, insbesondere 
gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus 
privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit 
und Zusammensetzung ähnlich sind sowie Abfälle aus 
privaten und öffentlichen Einrichtungen.

 Abfälle gelten als angefallen, wenn erstmalig die Be-
griffsmerkmale in § 3 Abs. 1 KrWG erfüllt sind. Das sog. 
Huckepackverfahren ist unzulässig, d. h. angefallener 
Restmüll darf als gemischter Siedlungsabfall (Abfall-
schlüssel-Nummer 20 03 01) nicht mit anderen Abfällen, 
die einer anderen Abfallschlüssel-Nummer der Anlage 
zur Abfallverzeichnisverordnung zuzuordnen sind, ent-
sorgt werden. Im Übrigen gilt Abfall zur Beseitigung als 
angefallen, wenn konkrete Verwertungsmaßnahmen 
durch den gewerblichen Abfallbesitzer/-erzeuger unter 
Beachtung der Vorgaben zur Trennung von Abfällen 
in den §§ 3 und 4 GewAbfV nicht schlüssig und nach-
vollziehbar aufgezeigt werden können. Dieses ist z. B. 
bei benutzten Staubsaugerbeuteln, benutzten Papierta-
schen- bzw. Papierküchentüchern, Küchenschwämmen, 
Kehricht, benutzten Damenbinden und Tampons, Ziga-
rettenkippen sowie zerbrochenem Porzellan anzuneh-
men. Die Zuteilung des Gefäßvolumens für die Pflicht-
Restmülltonne erfolgt auf der Grundlage der Maßgaben 
in § 11 Abs. 3 dieser Satzung. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit der freiwilligen Benutzung einer Bioton-
ne.

(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und 
Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, die anderweitig 
z. B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten 
Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. 
gemischt genutzte Grundstücke). Die Nutzung einer ge-
meinsamen Restmülltonne durch die privaten Haushal-
tungen und die Erzeuger und Besitzer von gewerblichen 
Siedlungsabfällen ist auf Antrag möglich. 

(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen wird im Ein-
zelfall durch Ausnahmegenehmigung nach § 28 Abs. 2 
KrWG durch die örtliche Ordnungsbehörde zugelassen.

 Alternativ kann das Verbrennen von pflanzlichen Abfäl-
len auch durch Allgemeinverfügung der Stadt geregelt 
werden.

§	7
Ausnahmen	vom	Benutzungszwang

Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, soweit

- Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 oder § 3 Abs. 3 dieser Satzung 
von der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung aus-
geschlossen sind;

- Dritten oder privaten Entsorgungsverbänden Pflichten 
zur Verwertung oder Beseitigung von Abfällen nach § 22 
KrWG übertragen worden sind; 

- Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht auf-
grund einer Rechtsverordnung nach § 25 KrWG unter-
liegen und die Stadt an deren Rücknahme nicht mitwirkt 
(§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG);

- Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung 
nach § 23 KrWG freiwillig zurückgenommen werden, 
wenn dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber 
ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach § 26 
Abs. 3 oder Abs. 4 KrWG erteilt worden ist (§ 17 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 KrWG);

- Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich im Sinne 
des § 3 Abs. 5 Satz 1 KrWG sind, durch gemeinnützige 
Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen 
Verwertung zugeführt werden (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 
Satz 2, § 18 KrWG);

- Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 Satz 1 
KrWG sind, durch zulässige gewerbliche Sammlungen 
einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung 
zugeführt werden, soweit dies der Stadt/dem Kreis nach-
gewiesen worden ist und nicht überwiegende öffentliche 
Interessen entgegenstehen (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, 
Abs. 3, § 18 KrWG).

§ 8
Ausnahmen	vom	Anschluss-	und	Benutzungszwang

an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung

(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommu-
nale Abfallentsorgungseinrichtung besteht bei Grund-
stücken, die von privaten Haushaltungen zu Wohnzwe-
cken genutzt werden, soweit der/die Anschluss- und/
oder Benutzungspflichtige schlüssig und nachvollzieh-
bar nachweist, dass er/sie nicht nur willens, sondern 
auch fachlich und technisch in der Lage ist, alle auf 
dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe 
ordnungsgemäß und schadlos i.S.d. § 7 Abs. 3 KrWG 
selbst so zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche 
oder Siedlungsungeziefer (z. B. Ratten), nicht entsteht 
(Eigenverwertung). Die Stadt stellt auf der Grundlage der 
Darlegungen der/des Anschluss- und/oder Benutzungs-
pflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom 
Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 
Satz 2, 2. Halbsatz KrWG besteht

(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang 
besteht bei Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, 
sondern anderweitig z. B. industriell/gewerblich genutzt 
oder gewerblich genutzt werden, wenn der Abfallerzeu-
ger/Abfallbesitzer nachweist, dass er/sie die bei ihm 
anfallenden Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen 
beseitigt (Eigenbeseitigung) und kein überwiegendes 
öffentliches Interesse eine Überlassung der Abfälle zur 
Beseitigung erfordern. Die Stadt stellt auf der Grundlage 
der Darlegungen der/des Anschluss- und/oder Benut-
zungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom Anschluss- 
und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs.1, Satz 1, 2. 
Halbsatz KrWG i. V. m. § 7 Gewerbeabfall-Verordnung 
besteht. 

§	9
Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen

Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Be-
fördern durch die Stadt gemäß § 3 dieser Satzung ausge-
schlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke des 
Verwertens, Behandelns, Lagerns oder Ablagerns entspre-
chend der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Coes-
feld vom 23.12.2016 (Amtsblatt des Kreises Coesfeld vom 
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30.12.2016, Seite 190) in der jeweils geltenden Fassung zu 
der vom Kreis angegebenen Sammelstelle, Behandlungs-
anlage oder Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder be-
fördern zu lassen. Soweit der Kreis das Behandeln, Lagern 
oder Ablagern dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, 
sind die Abfälle zum Zwecke des Behandelns, Lagerns oder 
Ablagerns zu einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallent-
sorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen.

§ 10
Abfallbehälter und Abfallsäcke

(1) Die Stadt bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vor-
schriften Art, Anzahl und Zweck der Abfallbehälter, deren 
Standplatz auf dem Grundstück, ob und wie die Abfälle 
voneinander getrennt zu halten sind sowie die Häufigkeit 
und den Zeitpunkt der Abfuhr.

(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfall-
behälter zugelassen für

a) Altpapier und Kartonagen:
 Müllgroßbehälter (MGB) aus Kunststoff, nach DIN 

EN 840, Fahrbare Behältersysteme, 120 L und 240 L, 
1,1 m³, Deckelfarbe: Blau (vereinzelt grün).

b) Bioabfälle:
 Müllgroßbehälter (MGB) aus Kunststoff, nach DIN 

EN 840, Fahrbare Behältersysteme, 120 L und 240 L, 
Deckelfarbe: Braun.

c) Verpackungen	aus	Kunststoff,	Metall	u.	Verbund-
stoffen:

 Müllgroßbehälter (MGB) aus Kunststoff, nach DIN 
EN 840, Fahrbare Behältersysteme, 120 L, 240 L und 
1,1 m³, Deckelfarbe: Gelb.

d) Altglas: Depotcontainer für die Sortierung nach 
Weiß-, Braun- und Grünglas.

e) Restmüll: Müllgroßbehälter (MGB) aus Kunststoff, 
nach DIN EN 840, Fahrbare Behältersysteme, 60 L, 
80 L, 120 L, 240 L, 1,1 m³, Deckelfarbe: Schwarz / 
Anthrazit.

f) Restmüll: Müllgroßbehälter (MGB) aus Kunststoff, 
nach DIN EN 840, Fahrbare Behältersysteme, 60 L, 
80 L, Deckelfarbe: rot

g) Restmüllsäcke aus Kunststoff, Aufdruck: Kreis Coes-
feld.

 Nur für vorübergehend anfallenden Restmüll, die sich 
zum Einsammeln in diesen Abfallsäcken eignen (kei-
ne spitzen Gegenstände). Diese Abfallsäcke werden 
im Zuge der Restmüllabfuhr mitgenommen, wenn sie 
neben der Restmülltonne bereitgestellt sind.

(3) Müllgroßbehälter (MGB) mit einem Volumen von 1,1 m³ 
für Altpapier und Kartonagen sowie Verpackungen aus 
Kunststoff, Metall und Verbundstoffen sind nur in Kombi-
nation mit einem Abfallgefäß Restmüll von 1,1 m³ zuläs-
sig. 

§ 11
Anzahl	und	Größe	der	Abfallbehälter

(1) Jedes Grundstück erhält für
 

a) Altpapier und Kartonagen:
 Mindestens einen Müllgroßbehälter (MGB) aus 

Kunststoff, nach DIN EN 840, gemäß § 10 Absatz 2

b) Bioabfälle:
 Mindestens einen Müllgroßbehälter (MGB) aus 

Kunststoff, nach DIN EN 840, gemäß § 10 Absatz 2

c) Verpackungen	aus	Kunststoff,	Metall	u.	Verbund-
stoffen:

 Mindestens einen Müllgroßbehälter (MGB) aus 
Kunststoff, nach DIN EN 840, gemäß § 10 Absatz 2

d) Restmüll:
 Mindestens einen Müllgroßbehälter (MGB) aus 

Kunststoff, nach DIN EN 840, gemäß § Absatz 2.

(2) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, bei Grund-
stücken mit privaten Haushaltungen ein Mindest-Rest-
müll-Gefäßvolumen von 10 Litern pro Person und Woche 
vorzuhalten (bei 14-täglicher Abfuhr 20 Liter pro Person 
für 14 Tage). Die Zuteilung des Gefäßvolumens bei dem 
Restmüllgefäß erfolgt auf der Grundlage des festgesetz-
ten Mindest-Restmüll-Gefäßvolumens pro Person und 
Woche. Abweichend kann auf Antrag ein geringeres Min-
dest-Restmüll-Gefäßvolumen von 5 Litern pro Person/
Woche zugelassen werden, wenn der Abfallbesitzer/-er-
zeuger nachweist, dass durch Abfallvermeidung weniger 
Abfälle anfallen.

(3) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbe-
reichen als privaten Haushaltungen wird der Behälter-
bedarf für Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung 
von Einwohnergleichwerten ermittelt.

 Je Einwohnergleichwert wird ein Mindest-Restmüll-
Gefäßvolumen von 10 Litern pro Woche zur Verfügung 
gestellt. Abweichend kann auf Antrag, bei durch den Ab-
fallerzeuger/Abfallbesitzer nachgewiesener Nutzung von 
Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten, ein gerin-
geres Mindest-Restmüll-Gefäßvolumen zugelassen wer-
den. Die Stadt legt aufgrund der vorgelegten Nachweise 
und ggf. eigener Ermittlungen/Erkenntnissen das zur 
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung er-
forderliche Behältervolumen fest.  

 Einwohnergleichwerte werden nach folgender Regelung 
festgestellt:

Unternehmen/Institution Je Platz/Beschäf-
tigen/Bett

Ein-
wohner-
gleichwert

a) Krankenhäuser, Kliniken  
u. ä. Einrichtungen

je Platz 1

b) öffentl. Verwaltungen, 
Geldinstitute, Verbände 
Krankenkassen, Versi-
cherungen, selbstständig 
Tätige der freien Berufe, 
selbstständige Handels-, 
Industrie- u. Versiche-
rungsvertreter

je 3 Beschäftigte 1

c) Schulen, Kindergärten je 10 Schüler/
Kind

1

d) Speisewirtschaften, Im-
bissstuben

je Beschäftigen 4

e) Gaststättenbetriebe, die 
nur als Schankwirtschaft 
konzessioniert sind, Eis-
dielen

je Beschäftigten 2

f) Beherbergungsbetriebe je 4 Betten 1

g) Lebensmitteleinzel- und 
Großhandel

je Beschäftigten 2

h) sonstige Einzel- und Groß-
handel

je Beschäftigten 0,5

i) Industrie, Handwerk und 
übrige Gewerbe

je Beschäftigten 0,5
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(4) Beschäftigte im Sinne des § 11 Abs. 3 sind alle in einem 
Betrieb Tätige (z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithel-
fende Familienangehörige, Auszubildende) einschließ-
lich Zeitarbeitskräfte. Halbtagsbeschäftigte werden zu 
½ bei der Veranlagung berücksichtigt. Beschäftigte, die 
weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit 
beschäftigt sind, werden bei der Veranlagung zu ¼ be-
rücksichtigt.   

(5) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haus-
haltungen und Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen 
anfallen, die gemeinsam in einem Restmüllgefäß ge-
sammelt werden können, wird das sich nach § 11 Abs. 3 
berechnete Behältervolumen zu dem nach § 11 Abs. 2 
zur Verfügung zu stellende Behältervolumen hinzuge-
rechnet.  

(6) Wird bei zwei aufeinander folgenden Entleerungs-
terminen auf der Grundlage einer fototechnischen 
Dokumentation festgestellt, dass das bereitgestellte 
Mindest-Behältervolumen nicht ausreicht, so hat der 
Grundstückseigentümer die Aufstellung eines Abfallge-
fäßes mit dem nächst größeren Behältervolumen zu dul-
den (z. B. 120 Liter statt 80 Liter). 

(7) Wird bei drei aufeinander folgenden Entleerungstermi-
nen auf der Grundlage einer fototechnischen Dokumen-
tation festgestellt, dass Bioabfallgefäße oder Papierge-
fäße mit Restmüll oder anderen Abfällen falsch befüllt 
worden sind, so werden wegen der damit verbundenen 
Verhinderung einer ordnungsgemäßen und schadlosen 
Verwertung dieser Abfälle die Bioabfall- und/oder Altpa-
piergefäße abgezogen und durch Restmüllgefäße mit 
einem entsprechenden Fassungsvolumen der abgezo-
genen Bioabfall- und Altpapiergefäße ersetzt.  

§ 12
Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter

(1)  Die Abfallbehälter sind zu den Abfuhrterminen auf dem 
Bürgersteig oder, sofern nicht vorhanden, am Straßen-
rand der nächsten öffentlichen Straße, die von Müllfahr-
zeugen befahren werden kann, so aufzustellen, dass der 
Fußgänger- und Straßenverkehr nicht gefährdet wer-
den. Sofern sich aus technischen oder wirtschaftlichen 
Gründen (z. B. Einsatz von Entsorgungsfahrzeugen 
mit Seitenlader) die Notwendigkeit ergibt, sind die An-
schlussnehmer auf Verlangen der Stadt verpflichtet, die 
Abfallgefäße eines Straßenzuges an einer Straßenseite 
zur Abfuhr bereitzustellen. Die betroffenen Grundstücks-
eigentümer/Anschlussnehmer haben die Aufstellung der 
entsprechenden Abfallgefäße vor ihrem Grundstück zu 
dulden.

(2) In den Bauerschaften sind die Abfallbehälter an der 
Einmündung der jeweiligen Grundstückseinfahrt in den 
nächsten vom Müllfahrzeug befahrbaren öffentlichen 
Wirtschaftsweg bzw. die nächste Gemeinde-, Kreis-, 
Landes- oder Bundesstraße so aufzustellen, dass der 
Straßenverkehr nicht gefährdet wird. 

(3) Treten in den Fällen der Absätze 1 u. 2 im Einzelfall 
Schwierigkeiten auf, so bestimmt die Bürgermeisterin/
der Bürgermeister den Standort des Abfallbehälters.

(4) Nach Leerung sind die Abfallbehälter unverzüglich auf 
das Grundstück zurückzustellen.

§ 13
Benutzung der Abfallbehälter

(1) Die Abfallbehälter werden durch das von der Stadt Dül-

men beauftragte Entsorgungsunternehmen gestellt und 
unterhalten. 

(2) Die Abfälle müssen in die dafür zur Verfügung gestellten 
Abfallbehälter oder Depotcontainerentsprechend deren 
Zweckbestimmung eingefüllt werden. 

 Abfälle dürfen nicht in einer anderen Weise zum Einsam-
meln bereitgestellt oder neben die Abfallbehälter oder 
Depotcontainer gelegt werden. § 10 Abs. 2 lit. g) der Sat-
zung bleibt unberührt. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass 
die Abfallbehälter allen Hausbewohnern zugänglich sind 
und ordnungsgemäß benutzt werden können.

(4) Die einzelnen Abfallfraktionen sind wie folgt zu entsor-
gen:

1. Glas (Behälterglas) ist sortiert nach Weiß-, Braun- 
und Grünglas in die bereitgestellten Depotcontainer 
(Sammelcontainer) einzufüllen. Andersfarbiges Glas 
ist in die Depotcontainer für Grünglas einzufüllen.

2. Altpapier ist in den Müllgroßbehältern (MGB) mit 
blauem Deckel (tlw. grüne Deckel) ein zu füllen, der 
auf dem Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfü-
gung steht und in diesem Abfallbehälter zur Abholung 
bereitzustellen, oder - wenn das Gefäßvolumen nicht 
ausreicht - am Wertstoffhof abzugeben.

3. Bioabfälle sind in den Müllgroßbehältern (MBG) mit 
braunem Deckel einzufüllen, der auf dem Grund-
stück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in 
diesem Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen. 
Dies gilt nicht für ungekochte und gekochte Speise-
reste tierischer Herkunft und gekochte Speisereste 
pflanzlicher Herkunft. Diese sind in den schwarzen/
anthrazitfarbigen Restmüllbehälter einzufüllen.

4. Verkaufsverpackungen aus Metallen, Kunststoffen 
oder Verbundstoffen sind in den Müllgroßbehältern 
(MGB) mit gelben Deckel einzufüllen, der auf dem 
Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht 
und in diesem Abfallbehälter zur Abholung bereit-
zustellen. Diese Abfälle können in transparenten 
Säcken verpackt auch am Wertstoffhof abgegeben 
werden.

5. Altbekleidung ist den zugelassenen karitativen 
Sammlungen oder denen durch Sondernutzungser-
laubnis der Stadt Dülmen zugelassenen Depotcon-
tainern zuzuführen.

6. Der verbleibende Restmüll ist in den Müllgroßbehäl-
tern (MGB) mit schwarzem/ anthrazit-farbigem oder 
rotem Deckel einzufüllen, der auf dem Grundstück 
des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in die-
sem Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen.

(5) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie 
dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich der Deckel 
schließen lässt. Abfälle dürfen nicht in Abfallbehälter ein-
gestampft, in ihnen verdichtet oder verbrannt werden. 
Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße 
Abfälle in Abfallbehälter zu füllen. Aus Gründen der Hy-
giene und des Seuchenschutzes ist es verboten, die in 
ein Müllgefäß bereits eingeworfenen Abfälle nachträglich 
nach verwertbaren Abfällen durchzusortieren oder zu 
durchsuchen.

(6) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, 
welche die Abfallbehälter oder das Sammelfahrzeug 
beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können 
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(z. B. Farben und Sondermüll), dürfen nicht in die Abfall-
behälter und Abfallsäcke gefüllt werden. 

(7) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachge-
mäße Behandlung der Abfallbehälter oder durch Einbrin-
gen nicht zugelassener Gegenstände an den Sammel-
fahrzeugen entstehen, richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften. 

(8) Die Stadt gibt die Termine für die Einsammlung verwert-
barer Stoffe und die Standorte der Annahmestellen/der 
Depotcontainer (Sammelcontainer) rechtzeitig bekannt.

(9) Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen dürfen Depot-
container für Altglas nur werktags in der Zeit von 7.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr benutzt werden. 

§	14
Zulassung	einer	Entsorgungsgemeinschaft

Auf schriftlichen Antrag der Grundstückseigentümer kann 
eine Entsorgungsgemeinschaft für zwei unmittelbar benach-
barte Grundstücke für folgende Abfallgefäße zugelassen 
werden:

a) Abfallbehälter für Altpapier und Pappe
b) Abfallbehälter für organische Abfälle
c) Abfallbehälter für Verkaufsverpackungen (gelbe Tonne), 

die im Rahmen des privatwirtschaftlichen Dualen Sys-
tems außerhalb der kommunalen Abfallentsorgungsein-
richtung erfasst wird. 

Eine Entsorgungsgemeinschaft für Restmüllgefäße ist aus-
geschlossen. 
Die als Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen Grund-
stückseigentümer haften gegenüber der Stadt im Hinblick 
auf die zu zahlenden Abfallentsorgungsgebühren als Ge-
samtschuldner im Sinne der §§ 421 ff. BGB.

§ 15
Häufigkeit	und	Zeit	der	Leerung	

Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhandenen 
Abfallbehälter werden wie folgt entleert:

1. Die Abfallbehälter für Restmüll, Deckelfarbe: Schwarz/
Anthrazit, werden im 2-Wochen Rhythmus geleert.

2. Die Abfallbehälter für Restmüll, Deckelfarbe: Rot, wer-
den im 4-Wochen-Rhythmus geleert.

3. Die Abfallbehälter für Altpapier, Deckelfarbe: Blau, wer-
den im 4-Wochen-Rhythmus geleert.

4. Die Abfallbehälter für Bioabfälle, Deckelfarbe: Braun, 
werden im 2-Wochen- Rhythmus geleert.

5. Der gelbe Abfallbehälter, insbesondere für Verkaufsver-
packungen aus Metall, Kunststoff, Verbundstoffen, wird 
im 2-Wochen-Rhythmus entleert.

6. Abweichend von Zif. 1 werden die Müllgroßraumbehälter 
(MGB) Restmüll mit einem Volumen von 1,1 m³ im 1-Wo-
chen-Rhythmus und im 2-Wochen Rhythmus geleert.

7. Die Abfuhrtage und Abfuhrtermine werden von der Stadt 
festgelegt. Die Abfallbehälter sind am Abfuhrtag [Sperr-
müll (inkl. Altholz, Altmetall)/Grünabfälle] bis 6.00 Uhr 
bereit zu  stellen (Stadtkern, Hauptverkehrsstraßen, Ge-
werbe- u. Industriegebiete). Abweichend hiervon sind Ab-
fallbehälter [Sperrmüll/Grünabfälle] in reinen Wohngebie-
ten bis 7.00 Uhr bereitzustellen.

§ 16
Entsorgung	von	Sperrmüll,	Elektro-	und	Elektronik-

Altgeräten und Altbatterien 

(1) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbe-
sitzer im Gebiet der Stadt hat im Rahmen der §§ 2 - 4 
das Recht, sperrige Abfälle, die wegen ihres Umfanges 
oder ihres Gewichts nicht in den nach dieser Satzung 
zugelassenen Abfallbehälter eingefüllt werden können 
(Sperrmüll), von der Stadt außerhalb der regelmäßigen 
Abfallentsorgung gesondert abfahren zu lassen. Auch 
sperrige Abfälle sind gemäß § 3 Abs. 5a Nr. 1 KrWG 
Siedlungsabfälle im Sinne des § 14 Abs. 1 KrWG. 

(2) Der sperrige Abfall und Gartenabfälle werden einmal 
jährlich abgefahren. Die Stadt setzt die Termine für die 
einzelnen Abfuhrbezirke fest und gibt diese bekannt.

(3) Die sperrigen Abfälle bzw. Grünabfälle sind, sofern erfor-
derlich, zu bündeln. Die Bündel dürfen nicht schwerer als 
50 kg sein, wobei die Ausmaße 1 m nicht überschreiten 
dürfen.

(4) Bezüglich des Bereitstellungsplatzes gilt § 12 entspre-
chend. 

(5) Sperrmüll (Altholz, Altmetall und Restsperrmüll) sowie 
Ast- und Strauchwerk sind am Wertstoffhof der Stadt 
Dülmen während der Öffnungszeiten unter Beachtung 
der durch die Stadt bekannt zu gebenden Annahmebe-
dingungen (Abfuhrkalender) abzugeben oder zur Sperr-
müll- bzw. Grünabfuhr bereit zu stellen. Elektroschrott 
darf nicht zur Sperrmüllabfuhr bereitgestellt werden. PE-
Folien aus großen Verpackungen (keine Silofolien, keine 
Dachfolien) sind ausschließlich am Wertstoffhof abzuge-
ben.

(6) Elektro- und Elektronik-Altgeräte i. S. d. § 3 Nr. 1 Elek-
troG werden getrennt vom sonstigen Siedlungsabfall, 
insbesondere Sperrmüll, durch das von der Stadt beauf-
tragte Unternehmen nach Anmeldung durch den Abfall-
besitzer bei dem Unternehmen kostenfrei abgeholt oder 
sind zum Wertstoffhof zu bringen (§§ 13, 14 ElektroG). 
Die Abholtermine für Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
werden dem Abfallbesitzer durch das beauftragte Un-
ternehmen mitgeteilt. Besitzer von Altgeräten haben Alt-
batterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgeräten 
umschlossen sind, gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 ElektroG 
vor der Abgabe an der Erfassungsstelle von diesen zu 
trennen und der gesonderten Altbatterien-Entsorgung 
der Stadt zuzuführen. Dieses gilt gemäß § 10 Abs. 1 
Satz 3 ElektroG nicht, soweit nach § 14 Abs. 5 Satz 2 
und Satz 3 ElektroG Altgeräte separiert werden, um sie 
für die Wiederverwendung vorzubereiten. 

(7) Altbatterien i. S. d. § 2 Abs. 9 Batteriegesetz (BattG) sind 
vom Endnutzer (§ 2 Abs. 13 BattG) als Besitzer von Alt-
batterien gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 BattG vom unsor-
tierten Siedlungsabfall einer getrennten Erfassung zuzu-
führen. Dieses gilt gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 BattG nicht 
für Altbatterien, die in andere Produkte fest eingebaut 
worden sind. 

(8) Das Eigentum am Sperrmüll geht durch Bereitstellen zur 
Abholung im öffentlichen Verkehrsraum auf die Stadt 
Dülmen über. Das gilt auch, wenn die Bereitstellung zur 
Abholung auf privaten Grundstücken erfolgt.

§	17
Anmeldepflicht

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt den erstma-
ligen Anfall von Abfällen, die voraussichtliche Menge, die 
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Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden Personen 
sowie jede wesentliche Veränderung der anfallenden 
Abfälle, ihrer Menge oder der auf dem Grundstück woh-
nenden Personenzahl unverzüglich anzumelden.

(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl 
der bisherige als auch der neue Eigentümer verpflichtet, 
die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen. 

§ 18
Auskunftspflicht,	Betretungsrecht,	Duldungspflicht

(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte 
oder der Abfallbesitzer/Abfallerzeuger sind verpflichtet, 
über § 17 hinaus alle für die Abfallentsorgung erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehört insbesondere 
die Mitteilung über die Anzahl der Beschäftigten, ihre Ar-
beitszeiten, die Anzahl der Betten in Kliniken und Beher-
bergungsunternehmen. 

(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf 
denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen sind nach 
§ 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das Aufstellen von 
Abfallgefäßen auf ihrem Grundstück sowie das Betreten 
des Grundstücks zum Zweck des Einsammelns und zur 
Überwachung des Getrennthaltens und der Verwertung 
von Abfällen zu dulden.

(3) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob die Vor-
schriften dieser Satzung befolgt werden, im Rahmen des 
§ 19 Abs. 1 KrWG ungehinderter Zutritt zu Grundstücken 
zu gewähren, für die nach dieser Satzung Anschluss- 
und Benutzungszwang besteht. 

(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. 

(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Stadt 
ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. 

(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Art. 13 Abs. Grundgesetz) wird insoweit durch § 19 
Abs. 1 Satz 3 KrWG eingeschränkt. 

§	19
Unterbrechung	der	Abfallentsorgung

(1) Unterbleibt die der Stadt obliegende Abfallentsorgung bei 
vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen 
oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen, 
Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten oder behördlichen 
Verfügungen, werden die erforderlichen Maßnahmen so 
bald wie möglich nachgeholt. 

(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Er-
mäßigung der Gebühren oder auf Schadensersatz. 

§ 20
Benutzung	der	kommunalen	Abfallentsorgungs-

einrichtung / Anfall der Abfälle

(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, wenn dem an-
schluss- und benutzungspflichtigen Grundstückseigen-
tümer ein oder mehrere Abfallgefäße zur Verfügung 
gestellt worden sind oder ein oder mehrere Abfallgefäße 
anderweitig vorhanden sind und diese zur Abfallüberlas-
sung bereitgestellt werden und das an die kommunale 
Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene Grund-
stück mit Abfallfahrzeugen zur Entleerung dieser Abfall-
behältnisse angefahren wird. 

(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als an-
gefallen, wenn die Voraussetzungen des Abfallbegriffs 
gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind. 

(3) Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen 
Gegenständen suchen zu lassen. Im Abfall vorgefun-
dene Wertgegenstände werden als Fundsachen behan-
delt.

(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abho-
lung bereitgestellte Abfälle zu durchsuchen oder wegzu-
nehmen.

§ 21
Abfallentsorgungsgebühren

Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungsein-
richtung der Stadt Dülmen und die sonstige Erfüllung abfall-
wirtschaftlicher Aufgaben durch die Stadt werden Abfallent-
sorgungsgebühren nach der zu dieser Satzung erlassenen 
Gebührensatzung für die kommunale Abfallentsorgungsein-
richtung der Stadt Dülmen erhoben. 

§ 22
Andere	Berechtigte	und	Verpflichtete

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentü-
mer ergebenden Rechte und Pflichten gelten entsprechend 
für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige 
Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsge-
setzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz eines 
Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigen-
tümer werden von ihren Verpflichtungen nicht dadurch be-
freit, dass neben ihnen andere Anschluss- und Benutzungs-
pflichtige vorhanden sind. 

§ 23
Begriff	des	Grundstücks

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist, unabhängig von 
der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch 
und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung, jeder 
zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet. 

§	24
Ordnungswidrigkeiten

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getrof-
fenen Regelungen handelt ordnungswidrig, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, in-
dem er 

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle 
der Stadt zum Einsammeln oder Befördern überlässt;

b) von der Stadt bestimmte Abfallbehälter und Abfall-
säcke zum Einfüllen von Abfällen nicht benutzt und 
damit dem Anschluss- und Benutzungszwang in § 6 
zuwider handelt;

c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Ab-
fallsäcke entgegen § 13 Abs. 4 dieser Satzung mit 
anderen Abfällen füllt;

d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in 
§ 13 Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5 und Abs. 6 dieser Satzung 
befüllt;

e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche 
Veränderungen des Abfalls gemäß § 17 dieser Sat-
zung nicht unverzüglich anmeldet;

f) angefallene und bereitgestellte Abfälle entgegen § 20 
Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs. 4 unbefugt durchsucht oder 
wegnimmt;
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g) entgegen § 16 Abs. 5 Elektroschrott zu Sperrmüllab-
fuhr herausstellt oder diesen an sich nimmt;

h) entgegen § 16 Abs. 1 Abfälle herausstellt, die nicht 
unter die sperrigen Abfälle (Sperrmüll) fallen.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
50.000 Euro geahndet werden, soweit nicht andere ge-
setzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße 
vorsehen.

§ 25
Inkrafttreten,	Außerkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.04.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Dülmen vom 
20.12.2017 außer Kraft.

Anlage 1
zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Dülmen

Positivkatalog	der	Stadt	Dülmen	gemäß	Abfallverzeich-
nis-Verordnung	(AVV)

Die für ein Einsammeln durch die Stadt Dülmen grundsätz-
lich zugelassenen Abfälle sind im Folgenden mit den Abfall-
schlüsseln und -bezeichnungen aufgelistet.

Gefährliche Abfälle sind beim Abfallschlüssel mit einem 
Sternchen (*) gekennzeichnet, alle anderen sind nicht ge-
fährliche Abfälle.

Abfall-	 Abfallbezeichnung
schlüssel

20 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche 
gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle 
aus Einrichtungen) einschließlich getrennt ge-
sammelter Fraktionen

20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer Abfall-
schlüssel 15 01 Verpackungen)

20 01 01 Papier und Pappe/Karton 
20 01 02 Glas
20 01 08 Biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenab-

fälle
20 01 10 Bekleidung
20 01 11 Textilien
20 01 13* Lösemittel
20 01 14* Säuren
20 01 15* Laugen
20 01 17* Fotochemikalien
20 01 19* Pestizide
20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhal-

tigen Abfälle 
20 01 23* Gebrauchte Geräte die Fluorchlorkohlenwasser-

stoffe enthalten
20 01 25 Speiseöle und -fette
20 01 27* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunst-

harze, die gefährliche Stoffe enthalten
20 01 28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze 

mit Ausnahme derjenigen, die unter Abfallschlüs-
sel 20 01 27 fallen 

20 01 29* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
20 01 30 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 20 01 29 fallen
20 01 31* Zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 

Abfallschlüssel 20 01 31 fallen

20 01 33* Batterien und Akkumulatoren, die unter Abfall-
schlüssel 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fal-
len, sowie gemischte Batterien und Akkumula-
toren, die solche Batterien enthalten

20 01 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 20 01 33 fallen

20 01 35* Gebrauchte elektrische und elektronische Ge-
räte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Aus-
nahme derjenigen, die unter Abfallschlüssel 
20 01 21 und 20 01 23 fallen

20 01 36 Gebrauchte elektrische und elektronische Ge-
räte, mit Ausnahme derjenigen, die unter Abfall-
schlüssel 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen

20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält.
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter Abfall-

schlüssel 20 01 37 fällt.
20 01 39 Kunststoffe
20 01 40 Metalle
20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Fried-

hofsabfälle)
20 02 01 Biologisch abbaubare Abfälle
20 03 Andere Siedlungsabfälle
20 03 01 Gemischte Siedlungsabfälle
20 03 02 Marktabfälle
20 03 03 Straßenkehricht
20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung
20 03 07 Sperrmüll

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Dülmen, den 05.03.2021

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp

30/31 - Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote	und	Kraftloserklärung	von	Sparurkunden	der	
Sparkasse	Westmünsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
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der Nr. 314029968 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 25.05.2021 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 25.02.2021 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336237177 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 25.05.2021 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 25.02.2021 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336714423 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 25.05.2021 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 25.02.2021 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 337986616 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 25.05.2021 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 25.02.2021 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 360853923 (ggf. ausgestellt unter 
der Nummer 30853923, BLZ 401 547 02) hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 03.03.2021

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


